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RS UVS Niederösterreich 1993/03/03
Senat-ME-92-033

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1993

Rechtssatz

Die Strafbestimmung des §366 Abs1 Z3 zweiter Fall Gewerbeordnung (Betrieb einer genehmigungsp4ichtigen

Betriebsanlage ohne gewerbebehördlicher Genehmigung) stellt auf den Betrieb der Anlage ab, sodaß die

Verwaltungsübertretung am Standort der Betriebsanlage begangen wurde.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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